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Die Standeskommission hatte
zwei Rekurse zu behandeln, mit
denen sich zwei Grundeigentü-
mer gegen den Einbezug ihrer
Parzellen in eine zu gründende
Flurgenossenschaft zur Wehr ge-
setzt haben. Die Standeskom-
mission hat in Ablehnung der
beiden Rekurse den vom Bezirk
angestrebten Einbezug ihrer
Parzellen als zweckmässig er-
achtet. 

(Rk) Dabei hat sie in ihren Er-
wägungen vorerst den grund-
sätzlichen Zweck einer Flurge-
nossenschaft in Erinnerung ge-
rufen und dargelegt, worauf bei
der Abgrenzung des Einzugsge-
biets einer Flurgenossenschaft
zu achten ist. Im Einzelnen hat
die Standeskommission dazu
Folgendes festgehalten:
Sind Bodenverbesserungen wie
Gewässerkorrektionen, Auffors-
tungen, Weganlagen und derglei-
chen nur durch ein gemein-
schaftliches Unternehmen mög-
lich, kann gemäss Art. 1 Abs. 2
des Gesetzes über die Flurgenos-
senschaften vom 29. April 1962
(FLG) die Gründung einer Flur-
genossenschaft unter amtlicher
Mitwirkung anbegehrt werden. Es
handelt sich bei diesen Unterneh-
men um Realkorporationen des
kantonalen öffentlichen Rechtes
im Sinne von Art. 703 ZGB.
Die Rekurrenten beantragen, ih-
re Waldparzellen seien nicht in
den Perimeterkreis der in Grün-
dung begriffenen Flurgenossen-
schaft aufzunehmen. Die Stan-
deskommission hat aufgrund
dieses Antrages zu prüfen, ob
der vom Bezirksrat vorgesehene

Einbezug der rekurrentischen
Parzellen in den Beteiligtenkreis
zweckmässig ist.
Wie das Einzugsgebiet einer
Flurgenossenschaft abzugrenzen
ist, bestimmt sich nach deren
Zweck bzw. dem Zweck der ge-
planten Flurstrasse. Im Falle von
Strassen- und Weganlagen sind
in der Regel sämtliche Grundstü-
cke einzubeziehen, die aus der
betreffenden Strasse einen Nut-
zen ziehen. Darunter fallen in
erster Linie direkt anstossende
Grundstücke. Im Weiteren haben
aber auch Grundstücke, die in-
direkt durch eine zu erstellende,
auszubauende oder zu unterhal-
tende Strasse erschlossen wer-
den, einen gewissen Nutzen. Es
rechtfertigt sich in der Regel,
den Perimeterkreis nicht allzu
eng zu ziehen. Der Standeskom-
mission steht bei der Beurtei-
lung dieser Frage ein gewisser
Ermessensspielraum zu.

Rund 20 Waldparzellen
Gemäss der amtlichen Publikati-
on im Appenzeller Volksfreund
vom 13. September 2005 soll
zwecks Regelung der Fahr- und
Rechtsverhältnisse ab der Lie-
genschaft Böhl bis zum Lanker-
holzwald eine Flurgenossen-
schaft gebildet werden. Neben
dem Bau einer neuen Zufahrt
zur Liegenschaft Parz. Nr. 420,
Böhl, ist beabsichtigt, die Fahr-
und Rechtsverhältnisse für die
Eigentümer von rund 20 Wald-
parzellen im Lankerholzwald ge-
meinschaftlich zu regeln. Ver-
schiedene Waldparzellen im
Lankerholzwald müssen ihre
Waldparzelle über den bestehen-
den steilen Fahrweg, welcher
von der neuen Schlatterstrasse

über die Liegenschaft Böhl bis
zum Lankerholz verläuft, bewirt-
schaften. Mit dem geplanten
Ausbau der Erschliessung der
Liegenschaft Böhl kann die Be-
wirtschaftung zahlreicher Wald-
parzellen über die neue Strasse
verbessert werden.
Die rekurrentischen Parzellen
sind rundherum von den Wald-
parzellen anderer Eigentümer
umgeben. Die Rekurrenten sind
daher auf ein geregeltes Fahr-
recht zur Nutzung dieser Parzel-
len angewiesen.

Für alle ein «Nutzen»
Der Bezirksrat Schlatt-Haslen hat
gemäss Art. 3 FLG die von mehre-
ren Grundeigentümern ange-
strebte gemeinschaftliche Rege-
lung der Fahrrechte auf dem
Fahrweg Böhl-Lankerholz amtlich

vorgeprüft und es als notwendig
und zweckmässig erachtet, dass
die sinnvolle Verbesserung der
Erschliessung verschiedener
Waldparzellen im Gebiet Lanker-
holz gemeinschaftlich durch die
Gründung einer Flurgenossen-
schaft erfolgen soll. Die sinnvol-
lerweise in die neu zu gründende
Flurgenossenschaft einzubezie-
henden Parzellen wurden nach
intensiven Gesprächen mit den
betroffenen Grundeigentümern in
einem Beteiligtenverzeichnis zu-
sammengefasst. Es handelt sich
um diejenigen Parzellen, welche
nach Auffassung des Bezirksrates
Schlatt-Haslen aus der zu verbes-
sernden Erschliessung einen Nut-
zen haben.
Bei der Betrachtung des vom Be-
zirksrat Schlatt-Haslen verab-
schiedeten Perimeterkreises

wird ersichtlich, dass mit der
Gründung dieser Flurgenossen-
schaft die Nutzung von rund 20
zusammenhängenden Waldpar-
zellen von unterschiedlichen
Grundeigentümern gemein-
schaftlich über die auszubauen-
de Erschliessungsstrasse Böhl-
Lankerholz vereinfacht werden
soll. Die Parzellen der Rekur-
renten befinden sich inmitten
dieser 20 Waldparzellen im Lan-
kerholzwald. Bei einer Entlas-
sung der rekurrentischen Par-
zellen würde ein eigentlicher
Keil zwischen diese zusammen-
hängenden Waldparzellen ge-
schoben. Dies wäre einer sinn-
vollen Regelung der Fahrrechts-
verhältnisse zwischen den sich
über ein zusammenhängendes
Gebiet erstreckenden Parzellen
abträglich. Der vom Bezirksrat

Schlatt-Haslen beschlossene Ein-
bezug der Parzellen der Rekur-
renten in den Perimeterkreis der
zu gründenden Flurgenossen-
schaft Böhl-Lankerholzwald er-
scheint der Standeskommission
daher durchaus zweckmässig.

Einbezug ist richtig
Das weitere Argument der Re-
kurrenten, nicht auf die vorgese-
hene neue Erschliessung ange-
wiesen zu sein, ändert an der
Tatsache nichts, dass der Einbe-
zug ihrer Parzellen in den Betei-
ligtenkreis der zu gründenden
Flurgenossenschaft Böhl-Lanker-
holzwald für die zweckmässige
Erschliessung der Waldparzellen
der am Gemeinschaftswerk inte-
ressierten Grundeigentümer von
Vorteil ist. Das geltend gemachte
geringe Interesse am angestreb-
ten Gemeinschaftswerk wird erst
in einem späteren Verfahrens-
schritt im Rahmen des Kosten-
verteilers der künftigen Flur-
strasse zu berücksichtigen sein.
Die Rekurrenten erhalten die
Möglichkeit, allenfalls Abände-
rungsvorschläge in Bezug auf
den prozentualen Kostenverteiler
im Rahmen der öffentlichen Auf-
lage anzubringen. Im vorliegen-
den Verfahrensstand hat die
Standeskommission lediglich die
Zweckmässigkeit des Einbezugs
der rekurrentischen Parzellen in
den Beteiligtenkreis der zu grün-
denden Flurgenossenschaft Böhl-
Lankerholzwald zu beurteilen.
Diese hält sie aufgrund des Ge-
sagten klar als gegeben. Dem-
nach ist dem Antrag der Rekur-
renten auf Entlassung ihrer aus
dem Beteiligtenkreis nicht zu
entsprechen und die vorliegende
Rekurse somit abzuweisen.

Einbezug eines Grundstückes in Flurgenossenschaft
Aus den Verhandlungen der Standeskommission vom 30. Mai 2006 (Amtlich mitgeteilt)

Am Wochenende vom 7.-9. Juli
steigt in Appenzell ein besonde-
res Fest: Die 1st International
Held Trophy versammelt über
30 Ballonfahrer am Himmel
über dem Hauptort. Fessel- und
Modellballone werden zu sehen
sein, Passagierfahrten stehen im
Angebot. Schon jetzt läuft ein
grosser Mal- und Bastelwettbe-
werb für Kinder an.

(pd) Unter dem Patronat der
Standeskommission von Appen-
zell Innerrhoden treffen sich
während drei Tagen über 30 Bal-
lonfahrer und -fahrerinnen mit
ihren Teams zu verschiedenen
Wettbewerben (siehe Kasten)
und Passagierfahrten. Preise
werden für die Besten in jedem
Bewerb vergeben. Weitere Kate-
gorien wie Jugendförderung,
Humor und Hilfsbereitschaft
werden ausgezeichnet und stüt-
zen die soziale Komponente des
Anlasses. 

Grosser Malwettbewerb
Wenn etwas zum ersten Mal ge-
schieht, haben Veranstalter gros-
se Sorge, dass das Besondere ih-
rer Unternehmung nicht früh ge-
nug zur Kenntnis genommen
oder schlicht übersehen wird.
Damit dies nicht geschieht, sol-
len alle Kinder Innerrhodens
sich mit dem Ballonfahren geis-
tig auseinander setzen im Rah-
men eines Wettbewerbs. Sie sind
eingeladen, ein Bild zu malen
mit Noecolor, Wasserfarbe, oder

Farbstift. Für Kleinkinder kön-
nen Eltern eine Malvorlage aus
dem Internet herunterladen un-
ter «www.balloontrophy.com».
Auch eine Collage darf es sein
oder eine Ballonskulptur aus
verschiedensten Materialien. Für
die Grösseren steht unter dem
selben Link auch eine Bastelan-
leitung zur Verfügung, nach wel-
cher flugfähige Modellballons
gebaut werden können. Und wer
mit Basteln nichts am Hut hat,

kann sich als Autor betätigen
und eine spannende Geschichte
rund ums Ballonfahren erfinden. 

Tolle Preise
Sämtliche Werke sind bis zum 1.
Juli bei Appenzellerland Touris-
mus (Andrea Signer) einzurei-
chen. Die Preisverleihung findet
am 8. Juli direkt nach der Preis-
vergabe für die Ballonfahrer
statt. Zu gewinnen ist Spielzeug
für die Kleinen, und für die

schönste Skulptur, die beste Ge-
schichte und den erfolgreichsten
Modellballon winkt eine Gratis-
fahrt im Fesselballon. Alle einge-
gangenen Werke werden zudem
während der ganzen Trophy im
grossen Festzelt auf dem Park-
platz der Brauerei Locher AG in
Appenzell ausgestellt.

Was will die Held Trophy?
Das Ballonfahren hat schon seit
jeher mutige und weitsichtige

Menschen bewogen Grenzen zu
sprengen und ins Unbekannte
vorzudringen. Diese Pioniere ha-
ben Grosses vollbracht und so
die Menschheit um neue Er-
kenntnisse reicher gemacht;
letztmals mit dem fantastischen
Weltrekord des Schweizers Bert-
rand Piccard. 
Diese Leistungen, wie auch das
eindrückliche Erscheinungsbild
von farbigen Ballonen am Him-
mel sollen vermehrt auf breites

Interesse stossen. Der Ballon-
sport und die damit verbunde-
nen wunderbaren Erlebnisse
sollen einem grösseren Kreis
von Menschen zugänglich gema-
cht werden. Auch hofft man, die
Jugend für diesen gesunden und
vielseitigen Sport zu gewinnen
und damit den Nachwuchs zu si-
chern. Die Erkenntnis, dass in
diesem Sport eine Reihe von
äusserst wertvollen Zusammen-
hängen von Umwelt, Atmosphäre
und Physik hautnah erfahren
werden können, steht dabei
Pate.

Glanzpunkt für Tourismus 
Ein wiederkehrender Anlass
dieser Grösse kann, wie das
Beispiel von Château d'Oex
zeigt, durchaus positive Anrei-
ze für Wirtschaft, Kultur und
Tourismus bilden: Der Winter-
anlass zieht jährlich 100 000
Zuschauer an, Tendenz stei-
gend! Wer nicht persönlich teil-
nimmt, kann dort 80 Ballone
weltweit über Fernsehen be-
wundern. 
Die Schweiz ist das grösste Bal-
lonland der Welt – vor den USA
und Deutschland. Sie schreibt
eine bemerkenswerte Geschichte
rund ums Wagnis der Eroberung
der Lüfte. Vor diesem Hinter-
grund, respektive in diesem Um-
feld ist ein zweiter internationa-
ler Ballonanlass erwünscht. Er
soll nun in der Ostschweiz eta-
bliert werden. Der Start dazu bil-
det die 1st International Held
Trophy – the Balloon Event with
Heart. 

Grosses Ballonereignis legt erste Spuren
Für Kinder: Mal- und Bastelwettbewerb – Ballonfahrten zu gewinnen

Wettbewerbe der
Held Trophy

Fuchsjagd: Samstag, 8. Juli
um 06.30 Uhr; die Ballone
fahren dem «Fuchs» nach –
wer am nächsten beim Fuchs
landet, gewinnt.
Minimum Distance: Eine
Bummelfahrt: Samstag, 8. Ju-
li um 18.30 Uhr; die Teilneh-
mer versuchen, nach min-
destens einer Stunde Fahrzeit
möglichst nahe vom Start-
platz zu landen.
Fly in: Sonntag, 9. Juli um
06.30 Uhr; das Ziel ist vorge-
geben; die Teams wählen in
einem gegebenen Distanzbe-
reich ihre Startgelände und
probieren das Ziel zu errei-
chen.
Longest Distance: Sonntag,
9. Juli um 18.30 Uhr; die
Teilnehmer legen eine mög-
lichst weite Strecke zurück
ohne Zeitvorgabe. (pd)

Alle Kinder sind herzlich eingeladen, Ballonbilder und -skulpturen zu kreieren. (Bild: zVg)

(Rk) Die Standeskommission
erklärte am 18. August 1979 den
Beitritt des Kantons Appenzell
I.Rh. zum Konkordat betreffend
Technikum für Obst-, Wein- und
Gartenbau in Wädenswil vom 14.
März 1974. Aufgrund der in den
letzten Jahren erfolgten Fach-
hochschulreform hat der Kon-
kordatsrat am 17. Dezember
2004 insbesondere beschlossen,
das durch eine Revision im Jah-
re 1999 umbenannte Konkordat
betreffend Hochschule und Be-
rufsbildungszentrum Wädenswil
sowohl für den Hochschul- als
auch für den Berufsbildungsteil
auf den 31. Dezember 2006 auf-
zulösen und die Angebote und

Tätigkeiten der Schule in Wä-
denswil in den Verantwortungs-
bereich des Kantons Zürich zu
überführen. Die Konkordatsträ-
ger wurden gebeten, den Auflö-
sungsbeschluss bis zur Konkor-
datssitzung im Juni 2006 zu be-
stätigen. Aufgrund von Ge-
sprächen der zuständigen De-
partementsvorsteher mit den
Kantonen Zürich und St.Gallen
in Bezug auf die künftigen Stand-
orte der Fachhochschulen hat
die Standeskommission der Auf-
lösung des Konkordates betref-
fend Hochschule und Berufsbil-
dungszentrum Wädenswil auf
den 31. Dezember 2006 zuge-
stimmt.

Mit Ausnahme des Kantons Zü-
rich ergeben sich für die Trä-
gerkantone mit der Auflösung
des Konkordates insgesamt
Kosteneinsparungen, indem sie
künftig für Studierende an der
Hochschule Wädenswil nur
noch Beiträge gemäss der In-
terkantonalen Fachhochschul-
vereinbarung (FHV) vom 12.
Juni 2004 sowie im Berufs-
schulbereich Schulgelder ge-
mäss der Fachschulvereinba-
rung (FSV) vom 27. August
1998 bzw. dem regionalen
Schulgeldabkommen zwischen
den Ostschweizer Kantonen
vom 19. September 2001 be-
zahlen müssen.

Hochschule Wädenswil: Auflösung des Konkordates


